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ber echt un ungerechte Gesetze
Der Heilige Vater hat November VOLr den eıil- ohl geliebte Söhne, W16 iıcht selten Geist des
nehmern des ersten iıtalienischen Nationalkongresses ka- katholischen Juristen, _ der der christlichen Rechtsauf-
tholischer Juristen ber die Wüuürde des Rechts un! seC1- fassung Lreu leiben möchte, Gewissenskonflikte ent-

stehen können, insbesondere wenn die Lage geräat,;NCn Mißbrauch gesprochen. Er begann ML dem Hın-
WCIS, daß das antiıke Rom der Weltrt C1inNn ccht außer- C1in Gesetz anwenden ollen, das sein Gewissen als
ordentliıch hohen Ranges geschenkt hat, das die ZESAMTICE ungerecht verurteılt. Gott sel ank 1ST hier Ur«c Pflicht
Folgezeıt beherrscht oder beeinflußt hat Das eigentliche schon beträchtlich erleichtert durch die Tatsache, daß ı
VW esen des Rechts konnte aber erst ertaßt werden, als Italıen die Ehescheidung (Ursache vieler ıNnNerer Be-
das Christentum der Welt die wahre Lehre VO Men- drängnisse Auch für die Beamten, die das Gesetz AUS-

schen gebracht hatte. TSt der Vereinigung MMI JENCIM tühren müssen) eın Bürgerrecht hat Tatsächlich haben
gyöttlichen Lıicht, das durch Christus die Welr SC- sıch jedoch SECIT dem Fnde des 19 Jahrhunderts be-
kommen ISU, hat das römische echt sıch veredeln un: sonders den Gegenden, die Verfolgungen
vervollkommnen können, ındem ftortschreitend die die Kırche wufefifen dıe Fälle vervieltältigt denen

- Prinzıpien; Ideen un:! höheren Anforderungen: der uen sıch die katholischen Beamten VOrTr dem qualvollen Pro-
Lehre ı siıch aufnahm. blem fanden, ungerechte C(jesetze anwenden sollen.
Das echt hat MTL dem Menschen tun, und 65 ann Darum ergreifen WIr die Gelegenheıit dieser Zu-
eın richtiges echt geben, WEeNnNn der Mensch nıcht richtig sammenkunft bei Uns, das Gewiıissen der katho-
erkannt 1SEt., Darum mufß auch der Rechtsgelehrte VOL lıschen Juristen durch die Aufzählung CIN1ZCK _ grund-
allem die göttlıchen ınge kennen, „nıcht HUL, weıl JegenderNormen erleichtern:
menschlichen Gemeinschaftsleben die Relıgion erster Fur jedes Urteil oilt der Grundsatz, daß der Rıchter

nicht eintach ohne die Verantwortung SCLIHLOCLStelle stehen un! das praktische Verhalten der ]äu-
bigen leiten mu{fß dem auch das echt Norm geben Entscheidung VO'  - sıch abwälzen kann, S1IC völlıe
soll iıcht NUr, weıl CIN1SC der wichtigsten Einrichtungen, dem Gesetz un: seinen Urhebern ZuUur Aast legen
WIGC die der Ehe, heiligen Charakter haben, die Gewiıfl sınd diese die hauptsächlıch Verantwortlichen der
das echt nıcht übersehen darf sondern VOL allem, e1l Folgen solchen Gesetzes.,. ber der Rıchter, der
ohne diese höhere Kenntnıs der göttlichen Dınge die durch sSCcin Urteil auf 1en besonderen Fall anwendet,
Gesamtheit der menschlichen Dınge, die das Zzweıte und 1STt Mitursache und darum auch mitverantwortlich für
unmittelbare Objekt darstellen, auf das sıch der Geıist die Folgen.
des Juristen riıchten mu{fß ohne JENC Grundlage bliebe, Der Rıchter darf nıemals irgend jemanden durch
die über Alles menschliche ITun der eIit und Raum Entscheidung sıch unmoralischen, ;
hinausreicht un Absoluten, CGott ruht Der Irr- durch ihre Natur dem Gesetz Gottes un!: der Kirche
£u des modernen Rationalismus hat gerade darın be- widersprechenden Tat verpflichten.

Er darf ı keinem Fall das ungerechte Gesetz (welchesstanden, daß ein System menschlıcher Rechte und
11NC allgemeine Rechtstheorie autstellen wollte, die die- übrigen nıemals die Grundlage VOTL dem. Ge-
NT: Natur des Menschen nıcht gerecht wurde. W 1sS5sen un VOor Gott gültigen Urteils bilden könnte)
Nachdem der Heıilıge Vater VO den allzemeinen TIN- ausdrücklich anerkennen und bılligen. Daher darf
Z1PICH des Rechts gesprochen hatte, betonte CI, daß der kein Strafurteil aussprechen, das solchen Billigung

oleichkäme. Seine Verantwortung WAare noch .schwerer,Jurist ıcht NUur MILtt diesen, sondern vielmehr MI der
Praxıs, MC dem Gegensatz zwischen echt un:! Unrecht WEeNnN SC1H Urteil öftentliches Ärgernı1s verursachte.

u
tun hat. In der Praxıs sieht der Jurist den Menschen Allerdings bedeutet icht jede Anwendung 7

A keineswegs 1 VO': ] Seıte, 1 der durch gerechten Gesetzes Anerkennung oder Billi-
vernünftige Natur den göttlichen Dıngen zugewandt iSt, gun In diesem Fall annn der Rıchter dem ungerechten
sondern sieht niıedrigen‘ Neigungen, sefne Schuld, (Jesetz SCINCN Lauf lassen und manchmal mu{fß ET

sSC1IMNn Verbrechen; doch dieser Verdunkelung muß vielleicht — wenn dies das EINZISC Mittel 1St, C1in viel
der wahre Jurist JENC ursprüngliche Natur Cr- yrößeres Unheil ermeıden. Er ann 111C Strafe für

kennen, ]N Sıegel des Schöpfers, das durch nıchts AaUuUS- die Überschreitung ungerechten Gesetzes Ve1I-

‚gelöscht werden ann. Sieht der Jurist den Menschen hängen, WenNnn S1C derart 1SE; daß derjenige, der davon
außerdem als gläubiger Christ d edenkt nıcht betroffen wird vernünftigerweise bereıt 1ST, SIC auf sıch
NUr Natur, sondern auch die iıhm geschenkte Gnade nehmen, N Unheil vermeiden oder umm ein
des Erlösers. Gut VO  3 sehr viel höherer Bedeutung sichern, und

wenn der Rıchter weılß oder MI echt annehmen kann,
daß 1iNe solche Sanktıon VO'  w dem Übertreter höhe-Der Jurist und die ungerechten Gesetze
Fer Gesichtspunkte wiıllen ANSCHOMMECN werden

In zZweiten eil SC1NCI Ansprache S1INS der Heı- wird. In Zeıten von Verfolgung haben sıch Priester undHr Laıien häufıg, ohne Widerstand leisten, auch VO'  3 kaliıge Vater autf SCWI1SSC schwere Gewissenskonflikte CIN,
die heute der qAÄristliche Rıchter un Rechtsvertreter tholischen Beamten Bußen oder Freiheitsstrafen für

geraten kann. Er Ssagte: die Übertretung ungerechter Gesetze verurteilen lassen,
„Die unlöslichen Widersprüche zwıschen dem hohen Be- wenn auf diese Art und VWeıse möglıch WAar, dem
gtiff VO: Menschen unVO echt gemäß den Qhrist- Volke C116 ehrenhafte Beamtenschaft erhalten un
lıchen Prinzıpien, die WIrLr Kürze darzulegen versucht VO  — der Kırche un! den Gläubigen viel furchtbareres
haben, un dem rechtlichen Positivismus können Be- Unheil abzuwenden.
rutfsleben Quellen tiefster Bıitterkeit werden. VWır w155cn Je folgenschwerer natürlich ein Juristisches Urteil 1SEt
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desto wichtiger un allgemeiner mu{ auch das Urteil 7ıivilen Ehescheidung (wo diese gültig 1st)
schützende Gut oder das vermeıdende Unheil sein für CeINEC VOr Gott un!: der Kirche gültig geschlossene Ehe
Es z1Dt jedoch Fälle, denen die Idee des Ausgleichs aussprechen. Er dart nıcht VELSESSCH, daß ein solches Ur-
durch die Erlangung der höheren Guüter oder der Ab- teil praktisch nıcht 1Ur die bürgerlichen Belange berührt,

sondern Wirklichkeit 2AZuUu führt, irrtümlicherweisewendung der größeren bel keine Anwendung findet,
bei der Todesstrate Insbesondere ann der katholische das tatsächliche Band als ZETTISSCH un: das NeuUuUe als
Richter NUr bei Gründen VO'  e sehr großer Bedeutung das gültig un verflichten anzusehen

Dije irche 1N den Ländern
Die schechoslowakischen Begründungen, besonders aber ihrer Agıtation

die Kiırchengesetze, verhaftet worden FürKirchengesetze die Regierung 1ST also 1U  > das letzte Wort gesprochen
Am 14 Oktober wurden Prager Parlament die bei- Sıe hat Ausführung der Gesetze die Geistlichen aut-
den Gesetze verabschiedet, die ach den Außerungen der gefordert, den vorgesehenen Treueid abzulegen. un —

yleich bekanntgegeben, daß SIC bei der Eidesleistungtschechoslowakischen Regierung das Verhältnis 7wischen
volksdemokratischem Staat un: kirchlicher Gemeiinschaft keinerlei Vorbehalrt dulden gedenkt.
endgültig regeln sollen Das 1106 der beiden Gesetze be-
trifft die rechtliche un: insbesondere die besoldungs- Die Entscheidung der Bischöferechtliche Stellung der Geıistlichen Wır haben der
Fassung des Entwurts eft dieses Jahrgangs Dıie tschechoslowakischen Bischöte haben ihrerseits die
wörtlich mitgeteılt. Das andere (Gesetz überträgt. die Existenz der Gesetze ZUTr Kenntnis mM S1e Stan-

Wahrnehmung der staatlıchen Befugnisse gegenüber den den VOTr Entscheidung zwischen drei Möglıch-
Religionsgemeinschaften, die ursprünglich dem Er- keiten die Gesetze 19NOFCECICH, S1C als widerrechtlich
zıehungsminister1ium ZUSCWI1ECSCH werden sollte, verurteıilen un jede Miıtwirkung bei ihrem Vollzug
CISCNCNHN Zentralbehörde, die gCH des Umfanges ihrer verbieten oder endlich diese Mitwirkung dulden,
Aufgaben MIt regionalen Verwaltungsunterbau den dadurch betroffenen Priestern den Treueid und

die Annahme der Gehiälter gestatten Die Bischöteausgestattet wird Beide Gesetze sind November
Kraft S1e yelten tür alle anerkannten relig1ö- haben sich auf Konterenz IO Oktober tür die

sS$chN Gemeinschaften Es sıch 1ber schon JetzZt, daß letzte dieser drei Möglıchkeiten entschieden Ihre Ent-
scheidung haben S1C Denkschrift die eg1e-S1IC nıcht allen gegenüber der yJeichen Weıse -

gewendet werden sollen Aus Ausführungserlaß rung un Instruktion den Klerus ekannt-
VO November ergibt S1'  3 daß die Regierung die gegeben und begründet Der Inhalt iıhrer Stellung-
Besetzung der Stellen ı der katholischen Kırche selbst nahme aßt siıch folgenden Satzen 7zusammenfassen

Die katholische Kirche steht heute de facto außerhalbvornehmen wall, während S1€ den übrigen Konfessio-
nen dieses echt den kirchlichen Behörden über- jeden staatlıchen Rechtes: ihr Wirken 1STE durch keine
lassen vedenkt. staatskirchliche Vereinbarung mehr gesichert.

Diese Tatsache steht nıcht 1Ur INUL der Verfassung der
Die staatliche Auffassung Kirche, sondern auch MI der Staatsverfassung selbst ı

Widerspruch.
Das 11LEUE „AÄmt für Kirchenfragen“ kann VO  3 derDie Auffassung des Staates über die Lage, die durch die

(esetze gyeschaffen wird, am  1 Rede des Pr  0,  AS1- Kirche nıcht anerkannt werden, da es deren Rechte
denten Gottwald gelegentlich des Unabhängigkeitstages grundsätzlıch verletzt.

Oktoberzum Ausdruck. Er ZTE: „Das wich- Das gegenwartıge Regime rühmt sıch ZWal, „alte, feu-
t1gste innerpolitische Problem war 2S der Beziehungen dale Überreste“ aus dem Volksleben ausSzurotten, be-
7zwischen Staat und Kirche Fs wurde yelöst, indem die gründet ‘ 1aber ein förmliches Kollektivpatronat über die
Nationalversammlung die Kirchengesetze beschloß. Diese an Kırche un stellt damıt längst überwundene STAaAtS-
Gesetze verscheuchten alle Befürchtungen der Volks- kırchliche Verhältnisse, die VO'  an der Kiırche nıemals -
kreise, die ca y]laubten, die Volksdemokratien näihmen erkannt werden können, wieder her
yegenüber der Kırche un Religion ine feindliche Hal- In dieser der Kırche aufgezwungenen Sıtuation fället
tung ein Wır werden aber nıemandem gestatten, weder alle Verantwortung für die zukünftigen „unüberseh-

Inland noch Ausland; die Relıgion Zur Tarnung baren Folgen“ auf die Regierung.
feindseligen Tätigkeit gyegenüber unseTrer Republık Die Bischöfe lehnen die Grundsätze 4A b un:

Zzu mißbrauchen.“ Um den Eindruck der definıtiven Er- w1SSsen, daß alle Priester MIIt ihnen solidarısch sind.
ledigung des Problems unterstreichen, den die Regie- hne die grundsätzliche Haltung zZu Gesetz an-
rung den Gesetzen veben wünscht, 21Gott- dern. i1S5E den Priestern erlaubt, dashöhere Gehalt -
ald W Priester AZUuUS der WEeIt yrößeren Menge der- zunehmen, falls S1IC VOT ıhrem Bischof schriftlich erk13-
JEN1SCNH, die den Wochen verschiedenen fen, keine Verpflichtungen einzugehen, die ihr Ee-
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